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Treuhandrecht – Grundlagen 

1. Verwaltungstreuhand

Treuhänder hält ein Recht (Eigentum, Nießbrauch, Patent, 

Forderungsinhaberschaft etc.) fremdnützig für einen Treugeber 

Rechtsträgerschaft für fremde Rechnung: Treuhänder = Rechtsinhaber; 

Treugeber = Inhaber eines schuldrechtlichen Anspruchs auf 

(Rück-)Übertragung + Träger der Gefahr

Gründe: Umgehung, Verbergung, Vereinfachung

2. Sicherungstreuhand

Sicherungsnehmer (z.B. Bank, Vorbehaltsverkäufer) hält ein Recht 

eigennützig zum Zweck seiner Befriedigung im Sicherungsfall, im 

Übrigen aber treuhänderisch für den Sicherungsgeber, der bei Fortfall 

des Sicherungszwecks (Rück-)übertragung verlangen kann 
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Schaubild Verwaltungstreuhand

Treugeber Treuhänder
Treuhandvertrag

Treu-
gut

Treu-
gut

(Übertragungstreuhand)

Treuhänder = Rechtsinhaber
(z.B. Eigentümer)

Anspruch auf Rückübertragung
(z.B. von Besitz + Eigentum)
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Schaubild Sicherungstreuhand

Treugeber
= Sicherungsgeber

Treuhänder
= Sicherungsnehmer

Übereignung (§ 930 BGB)
+ Sicherungsvertrag

Sicherungsgut
(z.B. PKW)

Treuhänder = Rechtsinhaber
(z.B. Sicherungseigentümer)

Anspruch auf Rückübertragung
(z.B. des Eigentums)
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Treuhänder 

Sanierungstreuhand – Grundkonstellation 

(atypische)
Verwaltungs-
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Gesellschafter 

GmbH 

(atypische)
Verwaltungstreuhand
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Treuhänder 

Sanierungstreuhand + Debt-Equity-Swap

1. Treuhandvertrag

reduzierte Forderungen

Gläubiger   

Gesellschafter 

GmbH 

neue Anteile durch Sachkapitalerhöhung

alte
Anteile

2. Treuhandvertrag
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Bank A   

Kunde
(Schuldner)

i.d.R. Treuhandabrede

Sicherheitenpool – Grundkonstellation 

Darlehen
Sicherheit 
+ Zweckerklärung 
= Sicherungstreuhand

Darlehen +
Zweckerklärung

Bank B   
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Treuhänder 

Treuhandlösung in der Insolvenz

(insolventer Zulieferer) 

Treuhandvertrag

Hersteller (OEM) 

Alt-GmbH

Neu-GmbH

Ins.verwalter

Assets + Verträge 

Finanzhilfen



© 2010 Professor Dr. Georg Bitter – Universität Mannheim 11

Treuhänder
(e.V. oder GmbH)

Doppeltreuhand zur Sicherung von 

Arbeitnehmeransprüchen (CTA) 

Ansprüche aus 
betrieblicher Altersversorgung

Arbeitnehmer   

Arbeitgeber 

Assets

Treuhandvertrag
zugunsten Dritter
(§ 328 BGB)
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Treuhänder

Doppeltreuhand mit Sicherungszweck

– allgemeine Grundkonstellation –

Forderung

Drittbegünstigter  

Sicherungsgeber  

Treugut 

(atypische)
Verwaltungs-
treuhand

(atypische)
Verwaltungstreuhand

(atypische)

Sicherungstre
uhand
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faktische Geschäftsführung durch Bank / Hersteller (OEM)

i.d.R. kein Problem bei rein interner Einwirkung auf Geschäftsführung

Details siehe Folien 14 – 17 

Anwendung des Rechts der Gesellschafterdarlehen (§§ 39 I Nr. 5, 135 InsO)

Vermögens- und Mitwirkungsrechte maßgeblich

Details siehe Folien 18 – 23

Verlust der Verlustvorträge wegen Anteilsübertragung 

neuer § 8c Abs. 1a KStG (Beteiligungserwerb zum Zweck der Sanierung) durch 

Wachstumsbeschleunigungsgesetz 22.12.2009 eingeführt

Grunderwerbssteuer wegen Anteilsübertragung

Erwerb von 95 % reicht (§ 1 III GrEStG)

Insolvenz von Treugeber / Treuhänder allgemein unten Folien 24 ff. 

Problemkreise bei Doppeltreuhand an 

Gesellschaftsanteil (Sanierungstreuhand) 
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1. Haftungsgefahren

BGHZ 104, 44 = WM 1988, 756 

Insolvenzantragspflicht; zivil- und strafrechtliche Verantwortung

BGHZ 150, 61 = WM 2002, 960 (Leitsatz 3)

Haftung aus § 43 II GmbHG

BGH WM 2005, 1606

Haftung aus § 823 II BGB i.V.m. § 266 StGB

BGH WM 2005, 1706 (Leitsatz 1)

Haftung aus § 64 II GmbHG a.F. (jetzt § 64 GmbHG)

Faktische Geschäftsführung
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Faktische Geschäftsführung

2. Haftungstatbestand 

(faktischer) Geschäftsführer = natürliche Person

BGHZ 104, 44 = WM 1988, 756 

Geschäftsführungsfunktionen in maßgeblichem Umfang 
wahrgenommen; keine vollständige Verdrängung der 
gesetzlichen Geschäftsführer erforderlich

rein interne Einwirkung auf Geschäftsführung reicht nicht

BGHZ 150, 61 = WM 2002, 960 (Leitsatz 3)

nach außen hervortretendes, üblicherweise der Geschäftsführung 
zuzurechnendes Verhalten erforderlich

Faktische Geschäftsführung
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Faktische Geschäftsführung

2. Haftungstatbestand 

BGH WM 2005, 1606 und BGH WM 2005, 1706 (Leitsatz 2)

Geschicke der Gesellschaft durch eigenes Handeln im 
Außenverhältnis maßgeblich in die Hand genommen 

BGH WM 2008, 1020 (Rdn. 5) 

Verfügungsgewalt über das Gesellschaftskonto + Vornahme 
einzelner Verfügungen ggü. der Bank reicht nicht (Fall eines 
Anteilsveräußerers)

Faktische Geschäftsführung
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Faktische Geschäftsführung

2. Haftungstatbestand 

Konkretisierung der Geschäftsführungsfunktionen

BayObLGSt 97, 38 = NJW 1997, 1936: faktische Geschäftsführung 
jedenfalls, wenn sechs von acht Merkmalen im Kernbereich der 
Geschäftsführung erfüllt sind:

Bestimmung der Unternehmenspolitik

Unternehmensorganisation

Einstellung von Mitarbeitern

Gestaltung der Geschäftsbeziehungen zu Vertragspartnern

Verhandlung mit Kreditgebern

Gehaltshöhe

Entscheidung der Steuerangelegenheiten

Steuerung der Buchhaltung 

Faktische Geschäftsführung

© 2010 Professor Dr. Georg Bitter – Universität Mannheim 18

1. Grundlagen: Die Neuregelung im MoMiG

Aufhebung der §§ 32a, 32b GmbHG, 129a, 172a HGB

Konzentration auf die insolvenzrechtlichen Regelungen

Nachrang der Gesellschafterdarlehen – § 39 I Nr. 5 InsO

Anfechtbarkeit der Sicherung für 10 Jahre – § 135 I Nr. 1 InsO

Anfechtbarkeit der Rückzahlung für 1 Jahr – § 135 I Nr. 2 InsO 

rechtsformneutrale Ausgestaltung – § 39 IV InsO

alle Gesellschaften ohne unbeschränkt haftende natürliche Person 

Abschaffung der „Zweispurigkeit“ (§§ 57 I 4 AktG, 30 I 3 GmbHG)

Ergänzung durch §§ 6, 6a AnfG für masselose Insolvenzen

Gesellschafterdarlehen
– Banken als Quasigesellschafter –
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2. Einbeziehung Dritter im alten und neuen Recht 

altes Recht: § 32a III 1 GmbHG

„Diese Vorschriften gelten sinngemäß für andere Rechtshandlungen 
eines Gesellschafters oder eines Dritten, die der Darlehensgewährung 
nach Absatz 1 oder 2 wirtschaftlich entsprechen.“

neues Recht: § 39 I Nr. 5 InsO 

„Im Rang nach den übrigen Forderungen der Insolvenzgläubiger 
werden … berichtigt: … nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 
Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder 
Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen 
wirtschaftlich entsprechen.“

Bezugnahme darauf für die Anfechtung in § 135 I InsO  

keine Änderung des personellen Anwendungsbereichs gewollt

Gesellschafterdarlehen
– Banken als Quasigesellschafter –
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Gesellschafterdarlehen
– Banken als Quasigesellschafter –

3. Rechtsprechung / Literatur zu § 32a III 1 GmbHG

BGHZ 81, 311: Gesellschafter-Gesellschafter

Übernahme der Geschäftsanteile durch eine 100 %ige

Tochtergesellschaft der Bank

BGHZ 106, 7 = WM 1989, 14: atypisch stiller Gesellschafter

stiller Gesellschafter, der ähnlich wie ein Gesellschafter die 

Geschicke der GmbH bestimmt sowie an Vermögen und Ertrag 

beteiligt ist

BGH WM 2006, 691: atypisch stiller Gesellschafter

stiller Gesellschafter mit vermögensmäßiger Beteiligung und 

Einfluss auf die Geschicke der GmbH

Florstedt, Der „stille Verband“, 2007

Gesellschafterdarlehen
– Banken als Quasigesellschafter –
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Gesellschafterdarlehen
– Banken als Quasigesellschafter –

3. Rechtsprechung / Literatur zu § 32a III 1 GmbHG

BGHZ 119, 191: atypischer Pfandgläubiger (WestLB)

Pfandgläubiger am Gesellschaftsanteil mit Einräumung zusätzlicher 

Befugnisse, die es ihm ermöglichen, die Geschicke der Gesellschaft 

ähnlich einem Gesellschafter mitzubestimmen 

Sicherungsabtretung der Gewinn-, Abfindungs- und 

Liquidationsüberschussansprüche

Zustimmungsrecht bei Gewinnverwendungsbeschlüssen + Fusionen

Übernahme der Geschäftsleitung durch Unternehmensberatungs-

gesellschaft als „gleichsam faktischer Geschäftsführer“

Fleischer, ZIP 1998, 313: Covenants in Kreditverträgen

Frage: Kompensation fehlender Vermögensbeteiligung durch weit 

reichende Mitspracherechte?

Gesellschafterdarlehen
– Banken als Quasigesellschafter –
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3. Rechtsprechung / Literatur zu § 32a III 1 GmbHG 

BGHZ 95, 188, 193 = ZIP 1985, 1198, 1201 m.w.N.: Treuhand

Treugeber ist einem Gesellschafter gleichzustellen, weil er 
wirtschaftlich Anteilsinhaber ist 

Frage: Bank als „Treugeber“ ?

(+) bei Anteilsinhaberschaft des Treuhänders für Rechnung der 

Bank (insbes. bei Debt-Equity-Swap Folie 8)

aber Sanierungsprivileg des § 39 IV 2 InsO 

sonst fraglich, da nur Sicherungsrecht (Vergleich zum Pfandrecht) 

Gesellschafterdarlehen
– Banken als Quasigesellschafter –
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4. Übertragung auf das neue Recht vom Normzweck abhängig

These 1: Normzweck unverändert (Finanzierungsfolgenverantwortung), 

aber jetzt unwiderlegliche Vermutung der Krise  

Altmeppen, Bork, Marotzke, Hölzle, Haas

These 2: Einordnung von Gesellschafterdarlehen als Risikokapital als 

Korrelat der Haftungsbeschränkung, um Missbrauch zu verhindern

Huber, Habersack, Gehrlein, präzisierend Grigoleit/Rieder

These 3: Erhöhte Verantwortung der Insider 

Karollus, Haas, Servatius, Grigoleit/Rieder, Eidenmüller (für Anfechtung)

These 4: Konsequenz einer Finanzierungsentscheidung des 

Gesellschafters 

Karsten Schmidt

Gesellschafterdarlehen
– Banken als Quasigesellschafter –

© 2010 Professor Dr. Georg Bitter – Universität Mannheim 24

1. Sicherungstreuhand (= eigennützige Treuhand)

Absonderungsrecht des Treuhänders (!) gemäß §§ 50, 51 Nr. 1 InsO 

in der Insolvenz des Treugebers

Treuhänder = Rechtsinhaber Absonderungsrecht als Minus zu 

§ 47 InsO

2. Verwaltungstreuhand (= fremdnützige Treuhand)

Aussonderungsrecht des Treugebers (!) gemäß § 47 InsO in der 

Insolvenz des Treuhänders

Treugeber ≠ Rechtsinhaber ausnahmsweise Aussonderungsrecht 

für den schuldrechtlichen Anspruch auf (Rück-)übertragung des 

Treuguts; Voraussetzungen (insbes. Unmittelbarkeit) str. 

Details siehe Folien 40 – 50  

Sicherungs- und Verwaltungstreuhand

in der Insolvenz
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Schaubild Verwaltungstreuhand

in der Insolvenz

Treugeber Treuhänder
Treuhandvertrag

Treu-
gut

Treu-
gut

(Übertragungstreuhand)

Treuhänder = Rechtsinhaber
(z.B. Eigentümer)

Frage: Rechte des Treugebers 
in der Insolvenz des Treuhänders

Anspruch auf Rückübertragung
(z.B. von Besitz + Eigentum)

Insolvenz
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Schaubild Sicherungstreuhand

in der Insolvenz

Treugeber
= Sicherungsgeber

Treuhänder
= Sicherungsnehmer

Übereignung (§ 930 BGB)
+ Sicherungsvertrag

Sicherungsgut
(z.B. PKW)

Treuhänder = Rechtsinhaber
(z.B. Sicherungseigentümer)

Frage: Rechte des Treuhänders
in der Insolvenz des Treugebers

Anspruch auf Rückübertragung
(z.B. des Eigentums)

Insolvenz
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1. Insolvenz des Sicherungsgebers

unklare Rechtsprechung zum Sicherheitenpool (Treuhänder 
handelt eigen- und fremdnützig) Folien 29 – 33

Sicherheit bezweifelt: BGH v. 2. Juni 2005 – IX ZR 181/03, WM 
2005, 1790

Sicherheit befürwortet: BGH v. 21. Feb. 2008 – IX ZR 255/06, WM 
2008, 602

klare Rechtsprechung zur Sicherungstreuhand im Drittinteresse 
(Treuhänder handelt nur fremdnützig) Folien 34 – 36 

Sicherheit jeweils befürwortet 

Gleichbehandlung ist geboten Folien 37 – 38

§§ 115, 116 InsO sind nicht anwendbar (Absonderung vorrangig)

Doppeltreuhand in der Insolvenz
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2. Insolvenz des Treuhänders

a) Aussonderungsrecht des begünstigten Dritten?

bejaht im Bauhandwerkerfall RGZ 79, 121 Folie 39

Problem: spätere Entwicklung des Unmittelbarkeitsprinzips 
Folien 41 – 50

Ausübungsbefugnis für das Recht des Sicherungsgebers (unten b) 

b) Aussonderungsrecht des Sicherungsgebers 

jedenfalls (+) nach Wegfall des Sicherungszwecks, da dann reine 
Verwaltungstreuhand; Unmittelbarkeit oft gegeben; ggf. Treuhand-
konto (dort Unmittelbarkeit auch nach der Rspr. entbehrlich)

vorher ebenfalls (+), da der Treuhänder nur fremdnützig handelt; 
Achtung: Aussonderung ≠ Anspruch auf Herausgabe 

Doppeltreuhand in der Insolvenz
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BGH v. 2. Juni 2005 – IX ZR 181/03, WM 2005, 1790

Sicherheitenpool mehrerer Banken; Globalzession an Poolführerin mit 

Abrede, die ihr übertragenen Sicherheiten zugleich treuhänderisch für 

die übrigen Banken zu verwalten

Lösung des BGH stark treuhandrechtlich geprägt

BGH v. 21. Feb. 2008 – IX ZR 255/06, WM 2008, 602

Sicherungsgrundschuld für Sparkasse, die zugleich der Sicherung des 

Darlehens einer Bausparkasse dient

Lösung des BGH über die Erweiterung des Sicherungszwecks und 

damit unabhängig von Treuhandfragen

Zwei Urteile – Viele Fragen
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Bank A
(Poolführerin)

Bank B
(Poolbank) 

Kunde
(Schuldner)

Sicherheitenpoolvertrag

= Verwaltungstreuhand

Drittschuldner 1

Drittschuldner 2

Drittschuldner 3

Zahlung

Sicherheitenpoolvertrag

BGH v. 2. Juni 2005 – IX ZR 181/03

Girovertrag
Globalzession
= Sicherungstreuhand
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1. Poolbank ≠ Inhaberin der Forderung

Poolvertrag begründet keine dingliche Mitberechtigung 

Poolbank hat keine Sicherheit

kein Austausch gleichwertiger Sicherheiten

schuldrechtliche Vereinbarung ersetzt die für eine Sicherungs-

zession notwendige Übertragung eines dinglichen Rechts nicht 

(Verweis auf BGHZ 155, 227, 234 f. zweifelhaft, da es dort um die  

Insolvenz des dinglichen Rechtsinhabers ging)

AGB-Pfandrecht ≠ Treugut zugunsten der Poolführerin

2. Insolvenzfeste Sicherung vor Einzug der Forderung

Absonderungsrecht der Poolführerin

Poolbanken sind anteilig am Verwertungserlös zu beteiligen  

Sicherheitenpoolvertrag

BGH v. 2. Juni 2005 – IX ZR 181/03
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Bank A
(Sparkasse)

Bank B
(Bausparkasse) 

Kunde
(Schuldner)

Abtretung der Grundschuld

Sicherungsgrundschuld

BGH v. 21. Feb. 2008 – IX ZR 255/06

Darlehen
Grundschuld
+ Zweckerklärung 
= Sicherungstreuhand

Bauspardarlehen +
Grundschuldzweckerklärung

Problem: § 91 I InsO



© 2010 Professor Dr. Georg Bitter – Universität Mannheim 33

1. Verlust der Einrede der Nichtvalutierung fällt unter § 91 I InsO

2. Aber: Abtretung ist keine insolvenzrechtlich unzulässige 
Unterdeckungnahme des Bauspardarlehens, wenn dieses 
schon vor der Abtretung gesichert war

Aufnahme von Ansprüchen Dritter in den Sicherungszweck der 
Grundschuld setzt ein Treuhandverhältnis zw. Grundpfandgläubiger 
und begünstigtem Dritten nicht voraus 

Grundschuld sichert vollumfänglich beide Forderungen 

3. Urteil zum Sicherheitenpool steht Herleitung eines Sicherungsrechts 
aus einer treuhänderischen Verwaltung nicht entgegen

damals Forderungsuntergang bei Zahlung; jetzt Bestand der Sicherheit 

Sicherungsgrundschuld

BGH v. 21. Feb. 2008 – IX ZR 255/06

© 2010 Professor Dr. Georg Bitter – Universität Mannheim 34

Bauunternehmen
= Vergleichsschuldner

Konkursverw.
= Kläger

vorläufiger
Vergleichsverwalter

= Beklagter

Subunternehmer

Werklohnanspruch

Bauherr       

Werklohnanspruch

Sonderkonto

Zahlung

Zahlung

Vergleichsverwalterfall BGHZ 109, 47

(Insolvenz des Sicherungsgebers)
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1. Fremdgeld in Höhe berechtigter Forderungen der Subunternehmer 

Nichtzugehörigkeit zur Konkursmasse, da keine rechtliche oder 

wirtschaftliche Berechtigung des Gemeinschuldners

2. Jedenfalls Absonderungsrecht des Treuhänders aus einer 

Sicherungstreuhand im Interesse Dritter

Absonderungsrecht unstreitig bei Forderungen des Treuhänders

Unanwendbarkeit des Unmittelbarkeitsprinzips (Verweis auf BGH WM

1959, 686, 687 f. zweifelhaft, da Aussonderungsrecht des 

Treugebers (!) bei der Verwaltungstreuhand betreffend)

Absonderung auch bei der Sicherung von Forderungen Dritter 

(Verweis auf Obermüller, DB 1973, 1833, 1838) 

Vergleichsverwalterfall BGHZ 109, 47
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MP
= Insolvenzschuldner  

Insolvenzverw.
= Kläger

Rechtsanwalt 
Treuhänder

MVS GmbH     

str. Anspruch 
+ Kontenpfändung

Bundesamt für Finanzen

Anspruch verpfändet an MVS

Sonderkonto

Zahlung

Zahlung

Treuhandkontofall BGH WM 2007, 1221

(Insolvenz des Sicherungsgebers)

Treuhandabrede

Zahlung nach Klärung 
des Anspruchs MVS – MP 

Insolvenzverw. = Beklagter
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1. Übereinstimmungen

Sicherungstreuhand im Interesse Dritter

Insolvenz des Sicherungsgebers

Absonderungsrecht zugunsten des Dritten

2. Unterschied: Beim Pool dient die Sicherheit nicht allein dem 

Dritten (Poolbank), sondern auch dem Treuhänder (Poolführer) 

Vergleich mit Rspr. zu gemischten Treuhandkonten?

Kirchhof, in FS Kreft, S. 364 mit Hinweis auf BGH v. 24.6.2003 – IX ZR 

120/02: Konto muss als Ganzes von der Treuhandbindung erfasst sein

Aber: Verbot von Mischkonten betrifft nur die Insolvenz des 

Treuhänders, nicht die Insolvenz des Sicherungsgebers

Vergleich: BGHZ 109, 47 und BGH WM 

2007, 1221 Sicherheitenpool
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1. Poolbank ist „formell“ nicht Inhaberin einer dinglichen Sicherheit

Poolvertrag begründet kein dingliches Recht der Poolbank an der 

Sicherheit (z.B. an sicherungszedierten Forderungen) 

2. Aber: Poolbank ist „materiell“ Inhaberin des Absonderungsrechts  

Die Sicherheit (z.B. Globalzession) dient im Wege der mehrseitigen 

Treuhand (auch) der Sicherung der Ansprüche der Poolbank.

Die Sicherungsposition der Poolbank ist dadurch mit einer 

dinglichen Inhaberschaft an der Sicherheit vergleichbar.  

Erwerb des AGB-Pfandrechts stellt einen Tausch gleichwertiger 

Sicherheiten dar (Aufgabe des „materiellen“ Absonderungsrechts).

Folgen für Zahlungseingänge 

bei der Poolbank
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Grundstücks-
eigentümer

Handwerker 1

Handwerker 2

Bauhandwerkerfall RGZ 79, 121
(„Insolvenz“ des Treuhänders)

Handwerker 3

Treuhänder  

Hypothekenbestellung

Treuhandvertrag

Gläubiger 

Pfändung der Hypothek

§ 771 ZPO

= Verwaltungstreuhand
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Treugeber Treuhänder
Treuhand

Dritter

Treu-
gut

Treu-
gut

Treu-
gut

Übertragungstreuhand Erwerbstreuhand

Vereinbarungstreuhand

z.B. Kauf

Begründung des Treuhandverhältnisses
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Hintermann Mittler Dritter

Treu-
gut

Treu-
gut

Erwerbstreuhand

z.B. KaufAuftrag

RGZ 84, 214
BGH NJW 2002, 3253 (LV-Fall)
BGH NJW 2008, 655, Rdn. 21:

nicht vollstreckungsfest 

Unmittelbarkeitsprinzip
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1. BGH NJW 2002, 3253 = WM 2002, 1852 (Lebensversicherung)

Treuhandverhältnis mag an verwendeten Lohnanteilen bestehen; 

es setzt sich aber nicht an den auftragsgemäß erworbenen 

Ansprüchen aus der Lebensversicherung fort

Surrogationsverbot = Ausprägung des Unmittelbarkeitsprinzips

2. BGHZ 155, 227, 232 = WM 2003, 1733, 1734 (Grundstück)

Treuhänder = Person, die „von einem anderen oder für ihn von 

einem Dritten Vermögensrechte zu eigenem Recht erworben hat, 

diese aber nicht nur in eigenem, sondern zumindest auch in 

fremdem Interesse ausüben soll.“

„Zwei-Komponenten-Theorie“

Unmittelbarkeitsprinzip
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Unmittelbarkeitsprinzip

3. BGH NJW 2008, 655 = WM 2008, 173 = ZInsO 2008, 106

Fall: Überlassung von Anlagevermögen, Fahrzeugen, Geldmitteln 

und Forderungen an die Schuldnerin mit der Abrede, damit 

unmittelbar bzw. nach deren Verwertung die Gläubiger des 

Übertragenden durch Überweisung zu befriedigen.

Frage: treuhänderische Bindung ?

fehlende Gläubigerbenachteiligung durch Überweisung

Rdn. 21: „kann sich eine etwaige Zweckbindung nicht auf die 

Surrogate (Kaufpreis, eingezogene Gelder) beziehen (vgl. BGH, 

Urt. v. 18.7.2002 – IX ZR 264/01, NJW 2002, 3253, 3254)“

Surrogationsverbot = Ausprägung des Unmittelbarkeitsprinzips
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„Zwei-Komponenten-Theorie“

BGHZ 155, 227

BVS
= Klägerin

W-GmbH
Schuldnerin

InsV
= Beklagter

Bank

Kredit
30 Mio. DM

Grundstücke

Bürgschaft

Käufer der
GmbH-Anteile

Kaufvertrag

§ 903 BGB

GmbH-Anteile

Treuhand



© 2010 Professor Dr. Georg Bitter – Universität Mannheim 45

1. Kein Vollstreckungsschutz des „Treugebers“ bei der 

Vereinbarungstreuhand mangels „dinglicher Komponente“

Schutz durch Sicherungsübertragung möglich

Argument betrifft nur die Sicherungstreuhand

bei der Verwaltungstreuhand ist das Argument pauschal gegen jeden

Vollstreckungsschutz des Treugebers gerichtet = kein Argument 

gegen die Anerkennung der Vereinbarungstreuhand

Wenn die Absonderung eine dingliche Übertragung voraussetzt 

(§§ 50, 51 Nr. 1 InsO), kann erst recht kein Aussonderungsrecht 

durch eine schuldrechtliche Treuhandabrede begründet werden.

Argument betrifft nur die Sicherungstreuhand (s.o.)

„Zwei-Komponenten-Theorie“

BGHZ 155, 227

© 2010 Professor Dr. Georg Bitter – Universität Mannheim 46

Rechtsklarheit + Schutz der Gläubigergesamtheit:

Inhalt schuldrechtlicher Vereinbarungen unübersehbar

kein Argument gegen die Vereinbarungstreuhand, da auch bei der 

Übertragungs- und Erwerbstreuhand nur eine schuldrechtliche 

Einschränkung der dinglichen Rechtsposition vorliegt

Lösung über die Gefahrtragungsthese (s.u. Folie 50)

Anreiz zu Vermögensverschiebungen

Missbrauch ebenso durch Behauptung dinglicher Übertragung möglich 

(Ausnahme: Grundstücksrecht s.u. Nr. 2.)

2. Treuhand an Grundstücken nicht ohne Vormerkung

Übertragbarkeit auf Grundpfandrechte fraglich (Bitter, WM 2003, 2068)

„Zwei-Komponenten-Theorie“

BGHZ 155, 227
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Hintermann Mittler Dritter

Treu-
gut

Treu-
gut

Erwerbstreuhand

z.B. KaufAuftrag

Übertragungstreuhand
durch Hin- und Herübereignung

vollstreckungsfest nicht vollstreckungsfest

Kritik am Unmittelbarkeitsprinzip
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Treugeber Treuhänder

Treu-
gut

Treu-
gut

Treuhand

VereinbarungstreuhandÜbertragungstreuhand
durch Hin- und Herübereignung

vollstreckungsfest nicht vollstreckungsfest

Kritik an der „Zwei-Komponenten-Theorie“

aus BGHZ 155, 227
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Unmittelbarkeitsprinzip + „Zwei-Komponenten-Theorie“ sind durch 

Hin- und Herübertragung einfach zu umgehen (s.o.)

dingliche Übertragung auf den Treuhänder (!) spricht nicht für ein 

Aussonderungsrecht des Treugebers (!)

Unmittelbarkeitsprinzip ist durch das Geschäft für den, den es 

angeht, ohnehin stark durchlöchert

fehlerhafte Annahme, § 392 II HGB stelle eine Ausnahmevorschrift 

dar (in der Schweiz genau umgekehrte Rechtslage)

keine Anwendung des Unmittelbarkeitsprinzips bei Treuhandkonten

Aussonderungsrecht des Treugebers 

bei der Verwaltungstreuhand
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Bitter, Rechtsträgerschaft für fremde Rechnung, 2006

Das Unmittelbarkeitsprinzip überzeugt nicht (heute h.L.).

Der Vollstreckungsschutz des Treugebers bei der Verwaltungstreuhand 

(§§ 47 InsO, 771 ZPO) ist unabhängig vom Weg der Begründung des 

Treuhandverhältnisses (Übertragungs-, Erwerbs-, Vereinbarungstreuhand).

Bei jeder Rechtsträgerschaft für fremde Rechnung ist der schuldrechtliche 

Anspruch des „wirtschaftlich Berechtigten“ auf Rück-/Herausgabe bevor-

rechtigt i.S.d. §§ 47 InsO, 771 ZPO. Sie ist durch eine (atypische) 

Trennung von Rechtsinhaberschaft und Gefahrtragung gekennzeichnet.

Einheitliches Außenrecht der Verwaltungstreuhand

MünchKommInsO/Ganter, § 47 Rdn. 356a: „bedenklich“ / „kühn“

Aussonderungsrecht des Treugebers 

bei der Verwaltungstreuhand
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„Treuhandmodelle in der Sanierung“ 

 
Sammlung von Leitsätzen und Urteilsauszügen zur Treuhand 
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I. Treuhand – Allgemeines 

1. Rechtsprechung des Reichsgerichts 
 
RG, 19.2.1914 – VII 448/13, RGZ 84, 214 

1. Unter welchen Voraussetzungen ist ein schuldrechtlicher Anspruch als ein die Veräußerung hinderndes 
Recht anzusehen? 
2. Natur des Treuhänderverhältnisses. 
 
Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„Nach der auch in der Rechtswissenschaft (…) fast ausnahmslos herrschenden, den Bedürfnissen des Lebens 
entsprechenden und mit dem Wortlaute des § 771 noch verträglichen Ansicht, die übrigens auch mit den für 
die Auslegung des § 43 KO. allgemein in der Rechtsprechung angewendeten Grundsätzen übereinstimmt, 
sind zu den in § 771 bezeichneten Rechten neben den dinglichen Rechten auch die schuldrechtlichen An-
sprüche auf Herausgabe eines dem Schuldner von dem Dritten ohne Übereignung überlassenen Gegenstan-
des zu rechnen. Hiernach ist die Widerspruchsklage auch dem Verpächter, Vermieter, Verleiher, Auftragge-
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ber usw. gegenüber der Vollstreckung in den verpachteten, vermieteten, verliehenen und dem Beauftragten 
(behufs Ausrichtung des mittels des Gegenstandes auszuführenden Auftrags) überlassenen Gegenstand zu 
gewähren. Zu versagen ist aber die Widerspruchsklage, wenn dem Widersprechenden nur eine persönliche 
Forderung auf Übereignung oder Übergabe solcher Gegenstände zusteht, die zum Vermögen des Schuldners 
gehören, ohne dass sie in dieses durch Überlassung seitens des Widersprechenden aus dessen Vermögen 
(gegen die Verpflichtung zur Rückgabe) gelangt sind. Daher kann z.B. der Käufer gegen die Vollstreckung 
in den gekauften Gegenstand keinen Widerspruch erheben. Wollte man auch in solchen Fällen die Hinderung 
der Zwangsvollstreckung zulassen, so würden dadurch nicht nur die Grenzen der Begriffe des dinglichen und 
des persönlichen Rechtes verwischt, sondern auch die Verkehrs- und Kreditsicherheit auf das schwerste ge-
fährdet werden (Entsch. des RG.´s in Zivils. Bd. 18 S. 366, Bd. 58 S. 275 flg.). 
Eine Ausnahme ist nur für den Bereich des Handelsrechts durch die Vorschrift des § 392 Abs. 2 HGB. dahin 
gemacht, dass Forderungen aus einem Geschäfte, das der Kommissionär abgeschlossen hat, auch wenn sie 
nicht abgetreten sind, im Verhältnis zwischen dem Kommittenten und dem Kommissionär oder dessen Gläu-
bigern als Forderungen des Kommittenten gelten. Solchen Gläubigern gegenüber steht also auch dem Kom-
mittenten die Widerspruchsklage kraft Gesetzes zu. Diese Ausnahme erklärt sich dadurch, dass bei demjeni-
gen, welcher gewerbsmäßig Kommissionsgeschäfte betreibt (§ 383 HGB.), vom Dritten vorhergesehen wer-
den kann, daß der Kommissionär für Rechnung eines anderen gehandelt habe; die Gläubiger des Kommissi-
onärs müssen hiernach darauf gefaßt sein, daß der Kommittent ihrer Zwangsvollstreckung widersprechen 
wird. In anderen Fällen versagt aber dieser Grund, und deshalb ist eine die Tragweite des § 392 HGB aus-
dehnende Auslegung nicht zulässig (Entsch. des RG.´s in Zivils. Bd. 40 S. 86 flg., Bd. 58 S. 275 flg., Bd. 72 
S. 193). 
Im Streitfalle steht der Klägerin ein durch § 771 ZPO. geschützes Recht nicht zu. Die den Gegenstand der 
Zwangsvollstreckung bildenden Mietforderungen sind niemals Bestandteile ihres Vermögens gewesen und 
konnten deshalb nicht aus diesem an B. überlassen werden. Auch das Mietgrundstück ist nicht dem B. von 
der Klägerin als Auftraggeberin überlassen worden. Es ist vielmehr, – freilich mit Mitteln der Klägerin und 
in ihrem Auftrage, wie sie behauptet – durch B. im eigenen Namen von einem Dritten erworben worden, der 
es kraft eigenen Rechtes zu Eigentum besaß. Ein Recht „an dem Grundstücke“ hat die Klägerin früher eben-
sowenig gehabt wie an den Zinsforderungen aus den von B. als dem eingetragenen Eigentümer des Grund-
stücks abgeschlossenen oder übernommenen Mietverträgen. Hat B. beim Erwerbe des Grundstücks im Auf-
trag und für Rechnung der Klägerin gehandelt, so ist er dabei zwar der stille Stellvertreter der Klägerin ge-
wesen. Dieser steht dann aber nicht schon ein Recht an dem Grundstück und damit an den Mieten zu, viel-
mehr nur ein schuldrechtlicher Anspruch gegenüber B. auf Übereignung des Grundstücks und, je nach der 
Art der Übereinkunft, ein Recht auf Übertragung der Mietforderungen oder auf Auszahlung der eingezoge-
nen Mietbeträge (§ 667 BGB.).  
Die Revision versucht vergebens die Sachbefugnis der Klägerin aus einem Treuhänderverhältnis zwischen B 
und der Klägerin herzuleiten. Ein solches besteht nicht, mag auch B. hinsichtlich des Erwerbes und der Ver-
waltung des Grundstücks als Vertrauensmann der Klägerin gehandelt haben und mögen auch B. und die 
Klägerin irrtümlich das zwischen ihnen bestehende Verhältnis als ein Treuhänderverhältnis aufgefasst haben. 
Von einem solchen kann man schon nach allgemeinen Verkehrsbegriffen, jedenfalls aber im Rechtssinne, 
nur dann sprechen, wenn der eine (Treugeber) aus seinem Vermögen dem anderen (Treuhänder) einen Ge-
genstand zu treuen Händen anvertraut, d.h. übereignet, und zwar derart, dass der andere das übertragene 
Recht im eigenen Namen ausüben, aber nicht zu seinem Vorteil gebrauchen soll. Das Treugut scheidet hier-
bei rechtlich, wenn auch nicht wirtschaftlich, aus dem Vermögen des Treugebers aus. Der Begriff des Treu-
händerverhältnisses würde aber völlig ins Unbestimmte zerfließen, wenn man dabei vom Erfordernisse des 
„Anvertrauens zu treuen Händen“ ganz absehen und ein solches Verhältnis überall schon da als vorhanden 
ansehen wollte, wo jemand im Auftrag eines anderen für dessen Rechnung, aber im eigenen Namen handelt. 
Die vorstehenden, den § 771 ZPO. erläuternden Grundsätze gelten übrigens in gleicher Weise auch für die 
Anwendung des § 43 KO. Hinsichtlich der Bestimmung des Umfanges des Begriffs des Aussonderungs-
rechts. Auch hier ist scharf zwischen der Aussonderung von Treugut einerseits und den Ansprüchen aus Ver-
trägen für fremde Rechnung anderseits zu unterscheiden (vgl. Jaeger, Konkursordnung 3./4. Aufl., § 43 
Anm. 29, 38 bis 47 und Anm. 48 bis 55).“ 
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2. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
 
(1) BGH, 15.11.1988 – IX ZR 11/88, WM 1989, 225 = ZIP 1989, 118 = NJW-RR 1989, 252 

Zum Aussonderungs- und Ersatzaussonderungsrecht eines Mitglieds der International Air Transport Associa-
tion (IATA) im Konkurs eines IATA-Agenten. 
 
Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„Selbst wenn die GmbH als verdeckte Stellvertreterin in Erfüllung eines im Agenturvertrag erteilten Auf-
trags jene Kundenforderungen erworben hätte, gehörten diese zur Konkursmasse. Die Klägerin hätte ledig-
lich einen schuldrechtlichen Anspruch auf Abtretung gehabt, der nur als Konkursforderung hätte geltend 
gemacht werden können (vgl. Kuhn/Uhlenbruck, aaO § 43 Nr. 21).“ 
 
(2) BGH, 2.2.1995 – IX ZR 147/93, NJW-RR 1995, 766 = KTS 1995, 652 

Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„Im deutschen Recht geht die wohl noch immer überwiegende Meinung dahin, daß – abgesehen von Geldbe-
trägen auf Treuhandkonten – ein echtes Treuhandverhältnis, das den Treugeber im Konkursfall zur Ausson-
derung berechtigt, nur vorliegt, wenn der Treugeber einen bisher zu seinem Vermögen gehörenden Gegens-
tand unmittelbar aus diesem Vermögen dem Treuhänder überträgt (vgl. BGH, Urt. v. 7. April 1959 – VIII 
ZR 219/57, WM 1959, 686, 687; v. 25. November 1964 – V ZR 144/62, WM 1965, 173, 174; 
Kuhn/Uhlenbruck, KO 11. Aufl. § 1 Rdn. 89 m.w.N.).“ 
 
(3) BGH, 18. Juli 2002 – IX ZR 264/01, ZIP 2002, 1697 = WM 2002, 1852 = NJW 2002, 3253 

Hat die Gesellschaft in der zugunsten ihres Geschäftsführers abgeschlossenen Direktversicherung für ihn nur 
ein widerrufliches Bezugsrecht begründet, steht diesem vor Eintritt des Versicherungsfalls im Konkurs der 
Gesellschaft selbst dann kein Aussonderungsrecht an den Rechten aus dem Versicherungsvertrag zu, wenn 
die Prämien aus der ihm zustehenden Vergütung bezahlt worden sind (im Ergebnis wie BAGE 92, 1 ff). 
 

Hinweis: In WM 2002, 1852 wird fälschlich auf „BAGE 99, 1“ verwiesen, in NJW 2002, 3253 fälschlich auf „BAGE 94, 1“. 

 
Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„Der der Gesellschaft überlassene Lohnanteil des Beklagten war wirtschaftlich als dessen Vermögen anzuse-
hen, vergleichbar den Werten, die der Auftraggeber dem Beauftragten zur Ausführung des Auftrags überlas-
sen hat und nach Maßgabe des § 667 BGB herausverlangen kann. Inwieweit daraus ein Aussonderungsrecht 
des Auftraggebers in der Insolvenz des Beauftragten entstehen kann, braucht nicht entschieden zu werden. 
Es erstreckt sich jedenfalls nicht auf das, was der Beauftragte selbst aus der Geschäftsbesorgung erlangt. 
Insoweit erschöpft sich die Rechtsstellung des Geschäftsherrn in einem Verschaffungsanspruch, der im Kon-
kurs lediglich eine gewöhnliche Insolvenzforderung bildet (MünchKomm-InsO/Ganter, § 47 Rn. 341, 347). 
In entsprechender Weise ist hier zwischen den Rechten an den Gehaltsanteilen des Beklagten und den aus 
dem Versicherungsvertrag entstandenen Rechten zu unterscheiden. Letztere gehörten in keinem Zeitpunkt 
zum Vermögen des Beklagten. Sie entstanden in der Person der Versicherungsnehmerin; diese war lediglich 
schuldrechtlich verpflichtet, sie dem Beklagten in unentziehbarer Weise aus dem Versicherungsvertrag zu 
verschaffen. Da es zu einer solchen Übertragung nicht gekommen ist, hat der Beklagte weder formell noch 
materiell Rechte aus dem Versicherungsvertrag erlangt. Ihm stand lediglich eine schuldrechtliche Forderung 
gegen die Gemeinschuldnerin zu, die ein Aussonderungsrecht nicht begründen kann (vgl. BGHZ 111, 14, 18; 
BGH, Urt. v. 19. November 1992 – IX ZR 45/92, ZIP 1993, 213, 214). Das Treuhandverhältnis endete je-
weils mit der Verwendung der Gehaltsteile für die Versicherungsprämien. Es setzte sich nicht im Wege der 
Surrogation an den Rechten aus dem Versicherungsvertrag fort. Eine Rechtsstellung, wie sie demjenigen 
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zukommt, der die Weisungsbefugnis über die Verwaltung der auf einem Ander- oder Sonderkonto des Treu-
händers eingehenden Gelder besitzt (vgl. dazu BGH, Urt. v. 8. Februar 1996 - IX ZR 151/95, WM 1996, 
662), hat der Beklagte hinsichtlich der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag nicht erworben. Er besaß zu 
keinem Zeitpunkt die Rechtsmacht, die Änderung des Vertrages im Sinne der Begründung eines unwiderruf-
lichen Bezugsrechts zu seinen Gunsten ohne Mitwirkung der Versicherung zu bewirken. Daher bestimmt 
sich seine Rechtsstellung ausschließlich nach dem Inhalt der von der Gemeinschuldnerin mit dem Versiche-
rungsunternehmen getroffenen Vereinbarung, obwohl die Prämien im Wege der Umwandlung seines Gehalts 
aufgebracht worden sind (vgl. BAGE 92, 1, 9 f; BAG ZIP 1996, 965; OLG Düsseldorf VersR 1998, 1405; 
Braun/Bäuerle, InsO § 35 Rn. 28 f; Blomeyer EWiR 1996, 627; 2000, 111; Eckert DStR 1997, 1463, 1464).“ 
 
(4) BGH, 24.6.2003 – IX ZR 75/01, BGHZ 155, 227 = WM 2003, 1733 = NJW 2003, 341 = WuB 
VI C. § 47 InsO 1.03 Bitter 

1. Durch eine schuldrechtliche Vereinbarung, daß der bisherige Volleigentümer sein Eigentum nunmehr im 
Interesse eines anderen ("Treugeber") verwaltet, erwirbt dieser kein Aussonderungsrecht in der Insolvenz des 
Eigentümers ("Treuhänders"). 
2. Ein Aussonderungsrecht an einem Grundstück kann durch eine Treuhandvereinbarung ohne Vormerkung 
des Übereignungsanspruchs des Treugebers nicht begründet werden. 
3. … 
 
Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„Das Reichsgericht hat ein Aussonderungsrecht des Treugebers nur dann anerkannt, wenn dem Treuhänder 
das Treugut aus dem Vermögen des Treugebers übertragen worden war (RGZ 84, 214, 216; 91, 12, 14). Die 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat diesen Unmittelbarkeitsgrundsatz bisher nicht aufgegeben, son-
dern lediglich in solchen Fällen eine Ausnahme zugelassen, in denen von dritter Seite Zahlungen auf ein 
Konto geleistet wurden, das seiner Art nach als Treuhandkonto ausgewiesen war, und die Zahlung auf eine 
Forderung erfolgte, die nicht dem Kontoinhaber, sondern dem Treugeber zustand (vgl. BGH, Urt. v. 7. April 
1959 – VIII ZR 219/57, NJW 1959, 1223, 1224; v. 19. November 1992 – IX ZR 45/92, ZIP 1993, 213, 214; 
v. 8. Februar 1996 – IX ZR 151/95, WM 1996, 662, 663). Die Frage, ob das Unmittelbarkeitsprinzip ein 
grundsätzlich zur Kennzeichnung und Abgrenzung des Treuhandbegriffs geeignetes Merkmal darstellt, wird 
im Schrifttum unterschiedlich beurteilt (zustimmend Erman/Palm, BGB 10. Aufl. vor § 164 Rn. 15; Jae-
ger/Lent, KO 8. Aufl. § 43 Rn. 41; Larenz/Wolf, BGB Allgemeiner Teil 8. Aufl. § 46 Rn. 30; MünchKomm-
BGB/Schramm, 4. Aufl. vor § 164 Rn. 28; BGB-RGRK/Steffen, 12. Aufl. vor § 164 Rn. 26; Smid, InsO 
2. Aufl. § 47 Rn. 28; Wieczorek/Schütze/Salzmann, ZPO 3. Aufl. § 771 Rn. 60; ablehnend Coing, Treuhand 
kraft privaten Rechtsgeschäfts S. 45 f; 177 f; Henssler, AcP 196 (1996), 37, 54 f; Soergel/Leptien, BGB 
13. Aufl. vor § 164 Rn. 56; differenzierend MünchKomm-InsO/Ganter, § 47 Rn. 358). 
Im Streitfall kann dahingestellt bleiben, inwieweit die Prinzipien der Unmittelbarkeit und Offenkundigkeit 
(vgl. dazu BGH, Urt. v. 1. Juli 1993 – IX ZR 251/92, NJW 1993, 2622; v. 8. Februar 1996, aaO) allgemein 
taugliche Abgrenzungsmerkmale darstellen. … 
Der Begriff des Treuhänders bezeichnet nach allgemeinem Rechtsverständnis eine natürliche oder juristische 
Person, die von einem anderen oder für ihn von einem Dritten Vermögensrechte zu eigenem Recht erworben 
hat, diese aber nicht nur in eigenem, sondern zumindest auch in fremdem Interesse ausüben soll. Der Treu-
händer erhält danach Vermögensrechte übertragen, von denen er nur nach Maßgabe der Treuhandvereinba-
rung Gebrauch machen darf (vgl. MünchKomm-InsO/Ganter, § 47 Rn. 355; Henssler, aaO S. 41). Für die 
echte Treuhand typisch ist damit, daß sie neben der schuldrechtlichen eine dingliche Komponente aufweist, 
indem die Rechte an einem Gegenstand auf den Treuhänder verlagert und ihm zugleich in der Weise anver-
traut werden, daß er seine Befugnisse nur in einer inhaltlich mit dem Treugeber abgestimmten Art und Weise 
ausüben darf. Da beide rechtlichen Elemente zusammengehören, ist es verfehlt, das Aussonderungsrecht in 
Treuhandfällen allein aus der "quasi-dinglichen" Rechtsstellung des Treugebers oder nur aus der schuldrecht-
lichen Vereinbarung zwischen ihm und dem Treuhänder herzuleiten. … 
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Der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch scheitert schließlich auch deshalb, weil im Liegenschafts-
recht Treuhandvereinbarungen nur dann ein Aussonderungsrecht in der Insolvenz des Treuhänders begrün-
den, wenn der Anspruch des Treugebers auf Änderung der dinglichen Rechtslage durch Vormerkung gesi-
chert ist (Henssler, aaO S. 59; Canaris, Festschrift für Flume S. 371, 414 ff).“ 
 
(5) BGH, 16.11.2007 – IX ZR 194/04, NJW 2008, 655 = WM 2008, 173 = ZInsO 2008, 106 

Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„[20] Nach dem Vortrag der Beklagten und ihres Streithelfers haben V. und H. an die Schuldnerin Bestand-
teile des Anlagevermögens verkauft und mit ihr abgesprochen, dass die Schuldnerin den Kaufpreis an die 
Beklagte – und andere Gläubiger der Verkäufer – zu zahlen habe. Ferner sollen der Schuldnerin Außenstän-
de abgetreten worden sein; die eingezogenen Beträge habe die Schuldnerin ebenfalls zur Befriedigung der 
Gläubiger der Zedenten verwenden sollen. Schließlich habe die V. an die Schuldnerin auch insgesamt 
145.000,00 € mit der Zweckbestimmung überwiesen, dass damit Schulden der V. bezahlt werden sollten. 
Hierzu hat das Berufungsgericht festgestellt, die Schuldnerin habe von V. und H. Anlagevermögen, Fahrzeu-
ge, Geldmittel und Forderungen erhalten, "um damit unmittelbar bzw. nach deren Verwertung die Gläubiger 
der beiden anderen Gesellschaften (sc. V. und H.) zu befriedigen". 
[21] Dadurch wird nicht in Frage gestellt, dass die Überweisungen vom Konto der Schuldnerin deren Gläu-
biger benachteiligten. Die Schuldnerin unterlag hinsichtlich der Mittel, die sie zur Befriedigung der Beklag-
ten eingesetzt hat, keiner treuhänderischen Bindung. Soweit V. und H. an die Schuldnerin Bestandteile des 
Anlagevermögens verkauft und mit ihr abgesprochen haben, der Kaufpreis sei an die Beklagte – und andere 
Gläubiger der Verkäufer – zu zahlen, ferner an die Schuldnerin Außenstände abgetreten haben, welche die 
Schuldnerin einziehen und ebenfalls zur Befriedigung der Gläubiger der Zedenten verwenden sollte, kann 
sich eine etwaige treuhänderische Zweckbindung nicht auf die Surrogate (Kaufpreis, eingezogene Gelder) 
beziehen (vgl. BGH, Urt. v. 18. Juli 2002 – IX ZR 264/01, NJW 2002, 3253, 3254). Falls die an die Schuld-
nerin mit der Zweckbestimmung, dass damit Schulden der V. bezahlt werden sollten, überwiesenen Geldmit-
tel treuhänderisch gebunden waren, hat sich diese Bindung wiederum nicht auf die an die Beklagte überwie-
senen Beträge erstreckt. Denn nach den Feststellungen der Vorderrichter sind diese Zahlungen vom Ge-
schäftskonto der Schuldnerin erfolgt. Soweit das dort vorhandene Guthaben auch durch Überweisungen der 
V. gespeist worden war, hatte die Schuldnerin diese Gelder nicht separiert. Damit scheidet eine Treuhand aus 
(vgl. BGH, Urt. v. 24. Juni 2003 – IX ZR 120/02, NZI 2003, 549, 550; MünchKomm-InsO/Ganter, 2. Aufl. 
§  47 Rn. 358, 392a).“ 
 

II. Treuhandkonten 
 
(1) BGH, 1.7.1993 – IX ZR 251/92, WM 1993, 1524 = NJW 1993, 2622 = ZIP 1993, 1185 

Für das Widerspruchsrecht des Treugebers nach ZPO § 771 ist die Publizität des Treuhandkontos nicht 
zwingend erforderlich. 
 
Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„Das Reichsgericht hat ein Aussonderungsrecht des Treugebers im Konkurs des Treuhänders sowie ein Wi-
derspruchsrecht gegenüber der Einzelzwangsvollstreckung eines Gläubigers des Treuhänders nur anerkannt, 
wenn der Treuhänder das Treugut aus dem Vermögen des Treugebers übertragen erhalten hat (vgl. RGZ 84, 
214, 216; 91, 12, 14). Von diesem Grundsatz der Unmittelbarkeit hat der Bundesgerichtshof eine Ausnahme 
für den Fall gemacht, daß von dritter Seite Geld auf ein sogenanntes Anderkonto eingezahlt oder überwiesen 
wird, das offenkundig zu dem Zweck bestimmt ist, fremde Gelder zu verwalten (BGH, Urt. v. 5. November 
1953 – IV ZR 95/53, NJW 1954, 190, 191). In einer weiteren Entscheidung hat der Bundesgerichtshof die 
Überweisung von Geldbeträgen auf ein nicht als Anderkonto eingerichtetes Postscheckkonto genügen lassen, 
sofern die den Zahlungen zugrundeliegenden Forderungen nicht in der Person des Treuhänders, sondern 
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unmittelbar in der Person des Treugebers entstanden waren (BGH, Urt. v. 7. April 1959 – VIII ZR 219/57, 
NJW 1959, 1223, 1225; vgl. auch Urt. v. 19. November 1992 – IX ZR 45/92, WM 1993, 83, 84). 
Diese Entscheidungen besagen nicht, daß ein Aussonderungs- oder Widerspruchsrecht des Treugebers nur 
anerkannt werden kann, wenn das Treuhandverhältnis offenkundig ist. Die Offenlegung der treuhänderischen 
Bindung wird nur in einem anderen Zusammenhang gefordert. Bei der Führung eines Treuhandkontos ent-
scheidet die Offenlegung des Treuhandcharakters darüber, ob der kontoführenden Bank ein vertragliches 
Pfandrecht an dem Kontoguthaben sowie ein Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht für eigene Ansprü-
che gegen den Kontoinhaber zusteht. Bei einem offenen Treuhandkonto ist beides stillschweigend abbedun-
gen (BGHZ 61, 72, 77; BGH, Urt. v. 25. September 1990 – XI ZR 94/89, ZIP 1990, 1463, 1464). Für das 
Widerspruchsrecht des Treugebers nach § 771 ZPO ist die Publizität des Treuhandkontos demgegenüber 
nicht zwingend erforderlich (BGHZ 61, 72, 79).“ 
 
(2) BGH, 24.6.2003 – IX ZR 120/02, WM 2003, 1641 = NJW-RR 2003, 1375 = ZIP 2003, 1404 = 
WuB VI C. § 47 InsO 2.03 Bitter  

Erteilt der Wohnungseigentümer als Vermieter dem Verwalter den Auftrag, auf einem von ihm einzurichten-
den Konto die von den Mietern geschuldeten Zahlungen einzuziehen, und verwendet der Verwalter dieses 
Konto zugleich zur Abwicklung eigener Zahlungsvorgänge, so steht dem Vermieter in der Insolvenz des 
Verwalters an den vor Insolvenzeröffnung auf dem Konto eingegangenen Mietzahlungen weder ein Ausson-
derungs- noch ein Ersatzaussonderungsrecht zu. 
 
Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„Davon abgesehen scheidet ein Aussonderungsrecht des Klägers aufgrund eines Treuhandverhältnisses im 
Streitfall jedenfalls deshalb aus, weil die Schuldnerin das Konto, auf das die Mietforderungen überwiesen 
wurden, auch als Eigenkonto genutzt hat. Eine Aussonderungsbefugnis bezüglich eines Kontoguthabens 
kann nur dann entstanden sein, wenn es sich um ein ausschließlich zur Aufnahme von treuhänderisch gebun-
denen Fremdgeldern bestimmtes Konto handelt (BGH, Urt. v. 16. Dezember 1970 – VIII ZR 36/69, NJW 
1971, 559, 560; v. 8. Februar 1996 – IX ZR 151/95, WM 1996, 662; OLG Brandenburg WM 1999, 267, 269; 
OLG Hamm WM 1999, 1111, 1112 f). Es ist nicht notwendig, daß die Treuhandbindung nur für einen Treu-
geber besteht, sofern das Konto als ganzes von der Treuhandbindung erfaßt ist. Soweit in der Literatur je-
doch eine Aussonderung auf einem Konto eingegangener Beträge auch dann bejaht wird, wenn sich Treugut 
und Eigengut noch klar trennen lassen (Canaris, Bankvertragsrecht 4. Aufl. Rn. 280; Hadding/Häuser, in: 
Schimansky/Bunte/Lwowski, Bankrechts-Handbuch 2. Aufl. § 37 Rn. 2), folgt der Senat dieser Auffassung 
nicht. 
Eine Aussonderung – gleich auf welcher Rechtsgrundlage – setzt voraus, daß die auszusondernden Gegens-
tände bestimmt oder bestimmbar sind (MünchKomm-InsO/Ganter, § 47 Rn. 32 f; Uhlenbruck, InsO 12. Aufl. 
§ 47 Rn. 5). Dies gilt auch für eine Aussonderung aufgrund eines Treuhandverhältnisses. Eine Aussonderung 
wegen eines bloßen Geldsummenanspruchs kennt die Rechtsordnung nicht (BGHZ 58, 257, 258). Aus dem 
Bestimmtheitserfordernis folgt, daß Treugut – soweit es sich um vertretbare Gegenstände handelt – vom 
eigenen Vermögen des Treuhänders getrennt gehalten werden muß (Henssler, AcP 196 (1996), 37, 58). So-
bald vertretbare Gegenstände mit anderem Vermögen des Treuhänders vermischt werden, läßt sich nicht 
mehr mit Bestimmtheit sagen, was Treugut ist. Dies gilt in entsprechender Weise, wenn Forderungen einge-
zogen und die Beträge auf einem auch als Eigenkonto genutzten Girokonto des Treuhänders gutgeschrieben 
werden. Dementsprechend schreiben die vorhandenen gesetzlichen Bestimmungen über treuhänderisches 
Vermögen regelmäßig vor, das Treugut vom eigenen Vermögen des Treuhänders getrennt zu halten (vgl. 
§ 292 Abs. 1 Satz 2 InsO, § 2 DepotG, § 6 Abs. 1 Satz 3 KAGG, § 34a Abs. 1 WertpapierhandelsG).“ 
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(6) BGH, 16.11.2007 – IX ZR 194/04, NJW 2008, 655 = WM 2008, 173 = ZInsO 2008, 106 

Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„[21] … [N]ach den Feststellungen der Vorderrichter sind diese Zahlungen vom Geschäftskonto der Schuld-
nerin erfolgt. Soweit das dort vorhandene Guthaben auch durch Überweisungen der V. gespeist worden war, 
hatte die Schuldnerin diese Gelder nicht separiert. Damit scheidet eine Treuhand aus (vgl. BGH, Urt. v. 24. 
Juni 2003 – IX ZR 120/02, NZI 2003, 549, 550; MünchKomm-InsO/Ganter, 2. Aufl. §  47 Rn. 358, 392a).“ 
 
(7) BGH, 20.12.2007 – IX ZR 132/06, WM 2008, 367 = ZIP 2008, 469 = ZInsO 2008, 206 

Der Mieter von Wohnraum kann die von ihm geleistete Mietkaution in der Insolvenz des Vermieters nur 
dann aussondern, wenn der Vermieter sie von seinem Vermögen getrennt angelegt hat; anderenfalls ist der 
Rückforderungsanspruch lediglich eine Insolvenzforderung. 
 
(8) BAG, 19.7.2007 – 6 AZR 1087, ZIP 2007, 2173 

„[28] Es ist allgemein anerkannt, dass bei einer uneigennützigen (Verwaltungs-) Treuhand der Treugeber im 
Konkurs des Treuhänders ein Aussonderungsrecht am Treugut hat und dass auch die Forderung auf Zahlung 
einer Geldsumme Gegenstand der Aussonderung sein kann, wenn sich das Treugut bestimmbar in der Masse 
befindet. Das Treugut gehört dann zwar rechtlich zum Vermögen des Treuhänders. Wegen der im Innenver-
hältnis auf Grund des Treuhandvertrages bestehenden Beschränkung der Rechtsmacht des Treuhänders ist 
der treuhänderisch übertragene Gegenstand jedoch sachlich und wirtschaftlich dem Vermögen des Treuge-
bers zuzuordnen (BAG 24. September 2003 – 10 AZR 640/02, BAGE 108, 1; 8. Juni 1999 – 3 AZR 136/98, 
BAGE 92, 1; BGH 7. Juli 2005 – III ZR 422/04, ZIP 2005, 1465; 5. März 1998 – IX ZR 265/97, ZIP 1998, 
655; MünchKommInsO-Ganter § 47 Rn. 359, 369; Nerlich/Römermann/Andres § 47 InsO Rn. 37) . 
[29] Ein im Rahmen einer uneigennützigen (Verwaltungs-)Treuhand eingerichtetes Sonderkonto berechtigt 
den Treugeber in der Insolvenz des Treuhänders zur Aussonderung gemäß § 47 InsO. Dafür ist eine Publizi-
tät des Treuhandkontos wie bei einem Anderkonto nicht zwingend erforderlich (BGH 7. Juli 2005 – III ZR 
422/04, ZIP 2005, 1465; 8. Februar 1996 – IX ZR 151/95, NJW 1996, 1543; 1. Juli 1993 – IX ZR 251/92, 
NJW 1993, 2622; 25. Juni 1973 – II ZR 104/71, BGHZ 61, 72). Notwendige Voraussetzung ist, dass das 
Konto offen ausgewiesen oder sonst nachweisbar ausschließlich zur Aufnahme von treuhänderisch gebunde-
nen Fremdgeldern bestimmt ist (BGH 24. Juni 2003 – IX ZR 120/02, ZIP 2003, 1404). In diesem Fall er-
streckt sich das Treuhandverhältnis auch auf von dritter Seite eingegangene Zahlungen, sofern die ihnen 
zugrunde liegenden Forderungen nicht in der Person des Treuhänders, sondern unmittelbar in der Person des 
Treugebers entstanden sind (BGH 7. Juli 2005 – III ZR 422/04, aaO; 24. Juni 2003 – IX ZR 75/01, BGHZ 
155, 227; 1. Juli 1993 – IX ZR 251/92, aaO). Ist ein Vermögensgut unmittelbar vom Treugeber an den Treu-
händer gelangt, handelt es sich um Treugut, auch wenn die Treuhand nicht offenkundig ist. Ist umgekehrt der 
Treugutcharakter offenkundig, braucht der betreffende Gegenstand nicht unmittelbar aus dem Vermögen des 
Treugebers zu stammen (MünchKommInsO-Ganter § 47 Rn. 358, 401). 
 

III. Doppeltreuhand  

1. Sicherheitenpool 
 
(1) RG, 20.3.1912, RGZ 79, 121 

Kann eine Hypothek gegen den eingetragenen Gläubiger gepfändet werden, wenn sie diesem nur als Treu-
händer von Baugläubigern zusteht?  
 
Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„Eine von dem gewöhnlichen Treuhandgeschäft abweichende Gestaltung zeigt der vorliegende Fall nur da-
durch, daß die Hypothek nicht von den Klägern [= Bauhandwerker] bestellt und insofern nicht von ihnen 
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dem T. [= Treuhänder] zu treuen Händen überlassen war. Allein die Kläger haben nach dem Tatbestande 
folgendes vorgetragen: Sie seien, bevor sie mit dem Bau auf dem Grundstücke des L. [= Sicherungsgeber] 
begonnen hätten, mit diesem und T. zusammengekommen, und hierbei sei die Sicherung der Bauforderungen 
und zu diesem Zwecke die Eintragung einer Hypothek als Darlehnshypothek auf den Namen des T. als ihres 
Treuhänders vereinbart worden. Nach Absprache hätte unter ihnen die Hypothek nach Verhältnis der Forde-
rungen verteilt werden sollen, und nur die Verteilung im einzelnen sei einer späteren Vereinbarung vorbehal-
ten worden. Jeder der Bauhandwerker hätte mit L. schriftlich vereinbart, daß auch seine Bauforderung durch 
die für T. einzutragende Hypothek gesichert sein solle. Hiernach bedarf es nicht der Entscheidung, wie die 
Sache dann zu beurteilen wäre, wenn die Kläger ihre Ansprüche auf den Vertrag zwischen T. und L. stützen 
würden. Behauptet ist ein von den Klägern selbst mit T. getroffenes Abkommen, und zwar dahin, daß T. 
ihnen die Hypothek erhalten und sie ihnen demnächst abtreten sollte. Geht man hiervon aus, so läßt sich 
nicht mit dem Berufungsgerichte sagen, daß T. die Hypothek als Teil seines Vermögens erworben und des-
halb, unbeschadet der Verpflichtung zum Schadensersatze, darüber auch habe verfügen dürfen. Die Berech-
tigung des T. war dann nur eine formale, der Wert der Hypothek gehörte nicht zu seinem Vermögen, sondern 
zu dem der Kläger. Eine Verfügung über die Hypothek zu eignem Vorteile wäre nicht eine befugte gewesen, 
sondern ein Mißbrauch der aus der Erteilung des angenommenen Auftrags fließenden Rechte. Durch das 
angeblich getroffene Abkommen würde sich T. unmittelbar den Klägern gegenüber des Rechts begeben ha-
ben, das Gläubigerrecht zu eigenem Vorteile geltend zu machen. Die Kläger hätten gegen solche auftrags-
widrige Verfügungen kraft eigenen Rechts ein Widerspruchsrecht gehabt. Dieses Widerspruchsrecht würde 
ihnen im Falle eines Konkurses des T. auch gegenüber dem in das Verwaltungs- und Verfügungsrecht des 
Gemeinschuldners eintretenden Verwalter zugestanden haben. Die Rechtslage der Beklagten als Pfändungs-
gläubigerin kann keine günstigere sein.“ 
 
(2) BGH, 2.6.2005 – IX ZR 181/03, WM 2005, 1790 = ZIP 2005, 1651 = ZInsO 2005, 1651 

1. Ein "Sicherheitenpoolvertrag", nach dem die einbezogenen Sicherheiten jeweils auch für die anderen am 
Pool beteiligten Gläubiger zu halten sind, begründet in der Insolvenz des Sicherungsgebers auch dann kein 
Recht dieser weiteren Gläubiger auf abgesonderte Befriedigung, wenn der Sicherungsgeber dem Vertrag 
zugestimmt hat. 
2. Die Verrechnung einer Gutschrift mit dem negativen Saldo eines Kontokorrentkontos stellt auch dann eine 
Benachteiligung einer Gesamtheit der Gläubiger dar, wenn die Gutschrift aus der Zahlung auf eine siche-
rungshalber an eine andere Bank abgetretene Forderung stammt und diese Bank die ihr gestellten Sicherhei-
ten aufgrund eines "Sicherheitenpoolvertrags" auch treuhänderisch für die kontoführende Bank zu halten hat. 
 
Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„[Die] Pfandrechte unterlagen … der Anfechtung gemäß § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 140 Abs. 1 InsO, weil 
die Beklagte sie erst nach dem ihr bekannten Insolvenzantrag erworben hatte.  
Ein Pfandrecht aus Nr. 14 Abs. 1 AGB-Banken an einem Anspruch auf Erteilung einer Gutschrift entsteht 
erst mit dem Eingang der Zahlung auf dem Konto des Kunden. Selbst wenn man Nr. 14 Abs. 1 AGB-Banken 
dahin auslegt, daß die Bank und der Kunde sich nicht nur über die Pfandrechtsbestellung dinglich einig sind, 
sondern zugleich einen schuldrechtlichen Anspruch darauf begründen, wird dieser erst in demjenigen Zeit-
punkt auf einen bestimmten Pfandgegenstand konkretisiert, in dem die verpfändete Forderung entsteht 
(BGHZ 150, 122, 126). 
Nichts anderes gilt für das Pfandrecht gemäß § 11 Satz 1 des Poolvertrags, das nicht nur den jeweiligen posi-
tiven Saldo der einbezogenen Konten, sondern jegliche Zahlungseingänge auf diesen erfassen sollte. Eine 
pauschale Einigung dahin, sämtliche künftig für den Kunden entstehenden Ansprüche gegen die beteiligten 
Banken sollten verpfändet werden, ist nicht geeignet, eine kongruente Sicherung (§ 130 InsO) im voraus zu 
begründen. Inkongruenz wird nur durch einen bestimmten Sicherungsanspruch ausgeschlossen, der auf einen 
von vornherein individualisierbaren Gegenstand gerichtet ist. Absprachen, die es dem Ermessen der Beteilig-
ten oder dem Zufall überlassen, welche konkrete Sicherheit erfaßt werden wird, rechtfertigen die Besserstel-
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lung einzelner Gläubiger unter Durchbrechung des insolvenzrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht 
(BGHZ 150, 122, 126). 
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz hat der Bundesgerichtshof in den Fällen zugelassen, in denen die 
kontoführende Bank zugleich Inhaberin der zur Sicherheit abgetretenen Forderung war, auf die der Dritt-
schuldner gezahlt hatte (BGHZ 147, 233, 239 f, BGH, Urt. v. 1. Oktober 2002 – IX ZR 360/99, ZIP 2002, 
2182, 2183; Kirchhof ZInsO 2003, 149, 153 f). Ist die Abtretung anfechtungsfest, gilt dies auch für das durch 
die Zahlung entstehende AGB-Pfandrecht. Entgegen der Ansicht der Revision ist der vorliegende Fall jedoch 
nicht vergleichbar. 
Der Beklagten [= Poolbank] hatten keinerlei dingliche Rechte an der fraglichen Forderung zugestanden. Die 
Forderung unterfiel der Sicherungszession gegenwärtiger und zukünftiger Forderungen aus Lieferung und 
Leistung vom 3. März/4. März 1993 zugunsten der D. AG [= Poolführerin]. Durch sie war die D. Bank – 
nicht die Beklagte – Inhaberin der Forderung geworden. Der Poolvertrag änderte daran nichts. Er sah keine 
Änderung der dinglichen Zuordnung der bereits zugunsten der D. AG bestellten Sicherheiten vor. … 
War die Beklagte nicht Inhaberin der Forderung und standen ihr auch keine dinglichen Rechte an ihr zu, 
hatte sie keine Sicherheit, die sie als Ausgleich für den Erwerb des Pfandrechts aus § 11 des Poolvertrags 
und des nachrangigen Pfandrechts aus Nr. 14 Abs. 1 AGB-Banken hätte aufgeben können. … 
Die schuldrechtliche Verpflichtung der D. aus § 5 Nr. 1 des Poolvertrags, die ihr übertragenen Sicherheiten 
zugleich treuhänderisch für die übrigen Banken zu verwalten, begründete kein eigenes Recht der Beklagten 
auf abgesonderte Befriedigung in der Insolvenz der Sicherungsgeberin. Ein Recht auf abgesonderte Befriedi-
gung steht neben den Pfandgläubigern (§ 50 InsO) den in § 51 InsO aufgeführten Gläubigern zu. Eine Siche-
rungsabtretung im Sinne von § 51 Nr. 1 InsO an die Beklagte hat gerade nicht stattgefunden. Daß die Siche-
rungsgeberin dem Poolvertrag – damit auch der Begründung der "Treuhand" zugunsten der Beklagten – aus-
drücklich zugestimmt hatte, ändert daran nichts. Rein schuldrechtliche Vereinbarungen vermögen die für 
eine Sicherungszession notwendige Übertragung eines dinglichen Rechts nicht zu ersetzen (BGHZ 155, 227, 
234 f). … 
[D]ie durch die Globalzession und den Poolvertrag begründete Sicherung der Beklagten [wäre] – die Wirk-
samkeit und die fehlende Anfechtbarkeit des Poolvertrags aus dem Jahre 1994 vorausgesetzt – durchaus in-
solvenzfest gewesen, wenn die abgetretene Forderung im Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
noch bestanden hätte. Im Insolvenzverfahren hätte der D. AG als der Inhaberin der abgetretenen Forderung 
ein Recht auf abgesonderte Befriedigung zugestanden. Die Rechte der Beklagten gegenüber der Poolführerin 
hätten sich dann aus dem Poolvertrag ergeben. Insbesondere wäre die Beklagte gemäß § 8 des Poolvertrags 
anteilig am Verwertungserlös zu beteiligen gewesen.“ 
 
(3) BGH v. 21.2.2008 – IX ZR 255/06, WM 2008, 602 = ZIP 2008, 703 = NJW-RR 2008, 780 

1. Ist der Schuldner Eigentümer eines mit einer Sicherungsgrundschuld belasteten Grundstücks, kann die 
Masseschmälerung in dem Verlust der Nichtvalutierungseinrede durch Abtretung der Grundschuld an einen 
bis dahin ungesicherten Gläubiger liegen.  
2. Eine unwirksame Unterdeckungnahme liegt nicht vor, wenn die das schuldnerische Grundstück belastende 
Sicherungsgrundschuld nach der mit dem Zedenten insolvenzfest getroffenen Sicherungsvereinbarung auch 
das Darlehen eines Dritten sichert und die Grundschuld nach Verfahrenseröffnung in dieser Höhe an ihn 
abgetreten wird.  
 
Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„[17] Das Berufungsgericht hat die Zweckerklärung der Schuldnerin in dem zweiten Darlehensvertrag vom 
14. August 1999 dahin ausgelegt, dass die Grundschuld als Sicherheit sowohl für Forderungen der Sparkasse 
als auch für Forderungen der Beklagten [Bausparkasse] gegen die Schuldnerin aus dem Bauspardarlehen zu 
dienen bestimmt war. Diese Auslegung wird von der Revision hingenommen. Sie ist im Übrigen nahe lie-
gend. … 
[18] Die Aufnahme von Ansprüchen Dritter in den Sicherungszweck der Grundschuld ist rechtlich möglich 
(vgl. BGH, Urt. v. 5. April 2005 – XI ZR 167/04, ZIP 2005, 1024, 1025) und setzt entgegen der Auffassung 
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des Klägers nicht voraus, dass zwischen dem Grundpfandgläubiger und dem begünstigten Dritten ein wirk-
samer Treuhandvertrag abgeschlossen wird. Nach allgemeiner Meinung begründet jeder Vertrag über die 
Bestellung einer nicht akzessorischen fiduziarischen Sicherheit auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ein 
Treuhandverhältnis (BGHZ 133, 25, 30). … 
[22] Schließlich ergibt sich für den Kläger nichts aus der von ihm herangezogenen Rechtsprechung des Se-
nats zu Poolsicherheiten in der Insolvenz (BGH, Urt. v. 2. Juni 2005 – IX ZR 181/03, ZIP 2005, 1651). Das 
Urteil stellt nicht den von dem Kläger bemühten allgemeinen Rechtssatz auf, dass aus einer treuhänderischen 
Verwaltung eines Sicherungsrechts (dort: Globalzession) kein eigenes Recht auf abgesonderte Befriedigung 
hergeleitet werden könne. Die Besonderheit des damals entschiedenen Falles bestand darin, dass die zur Si-
cherheit abgetretene Forderung des Schuldners gegen den Drittschuldner mit dessen Zahlung an die Anfech-
tungsgegnerin erloschen war. Diese hatte nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen die Sicherungsnehme-
rin, die ihr übertragenen Sicherheiten, zu denen die getilgte Forderung gehörte, auch für sie zu verwalten. 
Dieser schuldrechtliche Anspruch hat nicht die Absonderungskraft, um im Falle des Sicherheitentausches 
den nur schuldrechtlich Berechtigten an der Ersatzsicherheit wie einen ursprünglich Berechtigten teilhaben 
zu lassen (BGH, Urt. v. 2. Januar 2005 – IX ZR 181/03, aaO S. 1653). Im Streitfall ist das Sicherungsrecht 
dagegen nicht untergegangen; es hatte vielmehr – vor und nach der Abtretung – in Ansehung des Bauspar-
darlehens Bestand. …“ 
 

2. Sonstige Fälle der Doppeltreuhand  
 
(1) BGH, 12.10.1989, BGHZ 109, 47 = NJW 1990, 45 = ZIP 1989, 1466 = WM 1989, 1779 (Ver-
gleichsverwalterfall) 

Hat der Vergleichsverwalter mit Zustimmung des Vergleichsschuldners zur Fortführung des Geschäfts mit 
dessen Abnehmern einerseits und den nach Vergleichseröffnung beauftragten Lieferanten andererseits ver-
einbart, daß die Zahlungen der Abnehmer auf ein Anderkonto des Vergleichsverwalters geleistet werden, um 
die Forderungen dieser Lieferanten aus dem Konto zu befriedigen, so kann dies im Fall des Anschlußkon-
kurses an einem Guthaben in Höhe dieser Forderungen entweder ein Aus- oder ein Absonderungsrecht be-
gründen. 
 
Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„[Es] ist davon auszugehen, daß ein Treuhandverhältnis nicht nur zwischen dem Beklagten und der KG, 
sondern auch zwischen ihm und dem Bauherrn und zwischen dem Beklagten und den Subunternehmern be-
gründet wurde (sogenannte Doppel- oder mehrseitige Treuhand, vgl. BGHZ 11, 37, 41 = WM 1955, 372, 
374; BGH, Urt. v. 14. März 1966 – VII ZR 7/64, WM 1966, 445; Urt. v. 1. April 1971 – VII ZR 203/70, 
WM 1971, 969, 970; Hugo Emmerich, Die Sanierung I. Teil 1930 S. 155; Serick, Eigentumsvorbehalt und 
Sicherungsübertragung Bd. II 1965 S. 73; Coing, Die Treuhand kraft privaten Rechtsgeschäfts 1973 S. 89, 
93). Bei verständiger Würdigung der zwischen den Beteiligten bestehenden Interessen sind die Absprachen 
dahin zu verstehen, daß der Bauherr durch die Zahlungen auf das Anderkonto seine vertraglichen Zahlungs-
verpflichtungen gegenüber der KG erfüllte. Ferner sollten die auf Einzahlungen des Bauherrn beruhenden 
Gutschriften auf dem Anderkonto der Sicherung der berechtigten Forderungen der Subunternehmer dienen. 
Diesen sollte sowohl aufgrund der Vereinbarung zwischen Bauherrn und Beklagtem - die insoweit als ein 
Vertrag zugunsten Dritter zu werten ist (§ 328 BGB; vgl. RGZ 117, 143, 149; BGH, Urt. v. 14. März 1966 
aaO; Urt. v. 10. Februar 1971 – VIII ZR 182/69, WM 1971, 378, 379; Liebich/Mathews, Treuhand und 
Treuhänder in Recht und Wirtschaft 2. Aufl. 1983 S. 80 f; MünchKomm/Gottwald, BGB 2. Aufl. § 328 Rdn. 
50; Scholz/Lwowski, Das Recht der Kreditsicherung 6. Aufl. 1986 S. 215) - als auch nach der Regelung 
zwischen ihnen und dem Beklagten, der dabei als "Kassenführer" (§ 57 Abs. 2 VerglO) und zugleich im 
Einverständnis mit der KG handelte, ein eigener Anspruch auf Befriedigung aus dem Konto eingeräumt wer-
den. 
Unter diesen im Berufungsurteil vernachlässigten Umständen spricht vieles dafür, daß es sich bei dem im 
Zeitpunkt der Konkurseröffnung bestehenden Kontoguthaben in Höhe der berechtigten Forderungen der 
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Subunternehmer um Fremdgeld handelte, das nicht in die Konkursmasse fiel, weil es der Gemeinschuldnerin 
weder rechtlich noch wirtschaftlich zustand (vgl. BGH, Urt. v. 25. April 1962 – VIII ZR 43/61, WM 1962, 
603; Urt. v. 11. Dezember 1974 – VIII ZR 51/73, WM 1975, 79). Daß mit den auf das Konto geleisteten 
Zahlungen Verbindlichkeiten des Bauherrn gegenüber der KG erfüllt werden sollten, steht dem nicht entge-
gen. Es liegt ähnlich, wie wenn der Bauherr mit Zustimmung der KG unmittelbar an die Subunternehmer als 
Dritte geleistet und damit erfüllt hätte (§ 362 Abs. 2 BGB; vgl. auch Scholz/Lwowski aaO). 
Nimmt man hingegen mit Rücksicht auf mögliche Gewinnanteile der KG an, daß das Guthaben auf dem 
Anderkonto wirtschaftlich auch in das Vermögen der KG als Treugeberin gelangte und deshalb der Kon-
kursmasse zusteht, hat der Beklagte in Höhe der berechtigten Forderungen der Subunternehmer jedenfalls 
ein Absonderungsrecht. Insoweit handelte es sich bei dem zwischen Beklagtem und KG bestehenden Treu-
handverhältnis nicht um eine bloße Verwaltungstreuhand, sondern um eine Sicherungstreuhand im Interesse 
eines Dritten (vgl. Serick aaO S. 93). Ein Absonderungsrecht des Treuhänders im Konkurs des Treugebers 
wäre nach allgemeiner Meinung nicht zweifelhaft, wenn das Guthaben der Sicherung von dessen eigenen 
Ansprüchen gegen den Treugeber gedient hätte (RGZ 118, 209 f; 145, 188, 193; BGH, Beschl. v. 12. Febru-
ar 1959 – VII ZR 215/58, WM 1959, 372; Urt. v. 5. November 1964 – VII ZR 2/63, WM 1965, 84 f; Urt. v. 
23. November 1977 – VIII ZR 7/76, WM 1977, 1422 f; Kilger, KO 15. Aufl. § 43 Anm. 9; 
Kuhn/Uhlenbruck, KO 10. Aufl. § 43 Rdn. 10 f). Das Unmittelbarkeitsprinzip findet hier keine Anwendung 
(vgl. BGH, Urt. v. 7. April 1959 – VIII ZR 219/57, WM 1959, 686, 687 f; Canaris aaO [Bankvertragsrecht, 
3. Bearb., 1988] Rdnr. 280; ders. Festschrift für Flume 1978 Band I S. 371, 413; Staudinger/Hopt/Mülbert, 
BGB 12. Aufl. Vorbem. zu §§ 607 ff Rdnr. 192, 202). Das gleiche muß gelten, wenn das treuhänderisch 
verwaltete Guthaben nicht der Sicherung von Rechten des Treuhänders, sondern von Forderungen Dritter 
dient (vgl. Obermüller DB 1973, 1833, 1838). Diese Annahme erscheint jedenfalls dann unabweisbar, wenn 
der Inhaber eines Treuhandkontos auch gegenüber dem Einzahlenden und den Dritten, deren Sicherung die 
Einzahlungen dienen sollen, einer treuhänderischen Bindung unterliegt und die Dritten berechtigt sind, von 
dem Kontoinhaber Befriedigung ihrer Forderungen aus dem Konto zu verlangen (vgl. auch Coing aaO S. 
182 f).“ 
 
(2) BGH, 24.5.2007 – IX ZR 105/05, ZIP 2007, 1274 = WM 2007, 1221 = ZInsO 2007, 658 (Treu-
handkontofall) 

Auszug aus den Entscheidungsgründen: 

„[12] Zwischen MVS und den Rechtsanwälten ist ein Treuhandvertrag zustande gekommen. … 
[13] Der Vertrag vom 17. Oktober 2002 stellt keinen in der Rechtsordnung nicht vorgesehenen und damit 
unwirksamen Vertrag zu Lasten Dritter dar. Zwar wies der schriftliche Vertrag nur MP und MVS als Ver-
tragsparteien auf. MP wurde bei Vertragsschluss jedoch von den als Treuhänder vorgesehenen Rechtsanwäl-
ten vertreten, welche den Vertrag auch entworfen hatten. Diese Umstände lassen den Schluss darauf zu, dass 
die Rechtsanwälte den im Vertrag vorgesehenen Regelungen im eigenen Namen zugestimmt haben, soweit 
es um die von ihnen selbst zu übernehmenden Aufgaben ging. Diese Pflichten bestanden nicht nur gegenüber 
MP, sondern auch gegenüber MVS. Deren (wenngleich bestrittene) Ansprüche gegen MP sollten durch das 
Treugut gesichert werden. 
[14] Die rechtlichen Bedenken, welche die Revision gegen die Annahme einer Treuhand erhoben hat, sind 
ebenfalls nicht berechtigt. Auf die (zu verneinenden) Fragen danach, ob das Treugut unmittelbar aus dem 
Vermögen von MVS in dasjenige der Treuhänder gelangt ist und ob die Zahlungen des Bundesamtes auf 
Forderungen von MVS geleistet worden sind, kommt es nicht an. Es geht nicht um eine Treuhänderstellung 
von MP. Treuhänder sind die Rechtsanwälte, die sowohl gegenüber MP als auch gegenüber MVS nach Maß-
gabe des Vertrages vom 17. Oktober 2002 zur Verwahrung des Geldes auf einem Anderkonto verpflichtet 
sind. 
[15] Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen von MP hatte auf die vertraglichen Pflichten 
der Rechtsanwälte gegenüber MVS keinerlei Einfluss. Die Frage einer „Insolvenzfestigkeit“ der von MVS 
erlangten Position stellt sich nur insoweit, als im Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens das Treu-
gut bereits auf das Konto der Treuhänder gelangt sein musste. Ein schuldrechtlicher Anspruch gegen MP auf 
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"Hinterlegung" des vereinbarten Betrages hätte nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens nur eine Insolvenz-
forderung dargestellt. Diese Voraussetzung ist jedoch erfüllt. Die Zahlungen des Bundesamtes, um die es 
jetzt noch geht, sind im November 2002 auf dem Anderkonto eingegangen; das Insolvenzverfahren über das 
Vermögen von MP ist später, am 1. März 2003, eröffnet worden.“ 
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